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Kurzfassung 

Die Inhalte und Regelungen einer auf aktuelle und zukünftige räumliche Anforderungen 
ausgerichteten Regionalplanung erfordern eine Einbeziehung neuer Themen und eine 
stärkere strategische Ausrichtung. Dabei sind nicht nur landesplanerische Vorgaben 
rahmensetzend, es gilt auch, durch den Einsatz von strategischen Leitbildern und die 
Organisation transparenter Regionalplanungsprozesse die Einbindung der Bevölkerung 
zu erhöhen. Um zukünftig die bestehenden Raumqualitäten in Nordrhein-Westfalen zu 
sichern und weiterzuentwickeln, sind zum einen die Datengrundlagen zu qualifizieren 
und für ein Regionalmonitoring aufzubereiten. Zum anderen sind Prognosen und Szena-
rien zur Visualisierung von komplexen Sachverhalten ebenso geeignet wie ergänzende 
Erläuterungskarten und Fachbeiträge, um Planaussagen für die fachliche und politische 
Diskussion zu kommunizieren. Informelle regionale Konzepte dienen nicht nur der Kon-
sensfindung, sondern können zur regionalen Kooperation beitragen und mit raumordne-
rischen Verträgen verlässlich kombiniert werden. Dies gilt insbesondere auch für aktuelle 
Herausforderungen des demografischen Wandels und des Klimaschutzes, verbunden 
mit dem Ausbau erneuerbarer Energien sowie mit Maßnahmen zur Klimaanpassung. 

Schlüsselwörter 

Strategische Regionalplanung – Regionalentwicklung – Regionale Leitbilder – Regional-
monitoring – Strategische Umweltprüfung – Raumordnerischer Vertrag – regionale Ko-
operation – regionale Fachbeiträge 

Planning in the future 

Abstract 

In the light of current and future challenges, regional planning needs to consider new 
topics and a more strategic orientation. This involves not only addressing changes to 
statutory provisions and state guidelines, but also the development of strategic visions 
and the organization of transparent regional planning procedures in order to strengthen 
the involvement of the general population. Data bases need to be qualified and pre-
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pared for regional monitoring to ensure and develop the existing quality of spaces in 
North Rhine-Westphalia. Furthermore, it should be recognized that prognoses and sce-
narios that visualize complex subject matters are well suited to communicating planning 
statements for specialist and policy discussion, as are explanatory maps or sectoral re-
ports. Informal regional concepts serve not only to build consensus, but can also con-
tribute to regional cooperation and provide a reliable base when combined with legally 
binding spatial planning contracts. This specifically applies to current challenges such as 
demographic change and climate protection, the latter being linked to the expansion of 
renewable energies and measures for climate adaptation. 

Keywords 

Strategic regional planning – regional development – regional visions – regional monitor-
ing – strategic environmental assessment – planning contract – regional cooperation – 
regional sectoral statements 

 

1 Einführung 
Das Raumordnungsgesetz (ROG § 1 Abs. 2) formuliert die Aufgabe der Raumordnung: 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Teilräume und des Gesamtraums. Aktuelle 
Anforderungen an Raumnutzungen erfordern die Entwicklung und Erprobung neuer Stra-
tegien in Verbindung mit bestehenden bewährten methodischen und instrumentellen 
Erfahrungen. Damit werden zum einen zeitgemäße Inhalte und Regelungen der formel-
len Regionalplanung angesprochen, zum anderen geht es um die strategische Ausrich-
tung, die Verfahren im Rahmen bewährter informeller Instrumente und die Gestaltung 
eines guten regionalen Prozesses (s. u.). 

Für einen auf eine leichtere und gegebenenfalls schnellere Umsetzung ausgerichteten 
Regionalplan bedarf es – quer zu allen inhaltlichen Schwerpunkten – einer besseren Ak-
zeptanz räumlicher Planungsergebnisse und -prozesse. Heftig umstrittene Vorhaben in 
Nordrhein-Westfalen wie Abbauplanungen für Rohstoffe und Rohrleitungsplanungen 
sind nur zwei Beispiele, die dies deutlich machen. 

In folgenden Themenfeldern ist die Regionalplanung aufgrund ihrer überörtlichen und 
überfachlichen Kompetenz in der Lage, mit dem Einsatz formeller und informeller In-
strumente zwischen lokalen und fachplanerischen Interessen zu vermitteln: 

 Akzeptanz regionaler Planungsprozesse und -ergebnisse 

 die Herausforderungen des demografischen Wandels 

 Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer Energien 

 Klimaanpassung am Beispiel von Hochwasserrisikomanagement 

Die genannten Handlungsfelder werden im vorliegenden Band als Schwerpunkte be-
handelt. Sie setzen auch am aktuellen Raumordnungsbericht 2011 an (Deutscher Bundes-
tag 2012: 23): „Regionale Verankerung, Problemnähe, fachpolitische Unabhängigkeit, 
große Vielseitigkeit und überörtliche Perspektive machen die Regionalplanungsstellen 
zu einem unverzichtbaren Akteur nachhaltiger regionaler Entwicklung. Durch die Fort-
entwicklung der klassischen Regionalplanung hin zu einer strategischen Regionalplanung 
kann die Effizienz regionaler Entwicklungsplanung und -umsetzung deutlich gesteigert 
werden. Strategische Regionalplanung umfasst neben der Leitbildentwicklung, formeller 
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Planung und konkreter Planumsetzung in Projekten auch die Analyse von Stärken und 
Schwächen sowie Chancen und Risiken, Akteursanalysen, Kommunikation und Partizipa-
tion, Monitoring und Controlling sowie die Bildung strategischer Partnerschaften.“ 

Der vorliegende Band weist in Teil A mit dem Beitrag „Planen in der Zukunft“ den Cha-
rakter eines Positionspapiers auf, das sich in seinen wesentlichen Aussagen an Akteure 
der Regionalplanung und an politische Entscheidungsträger richtet. Zunächst steht im 
Kapitel 2 „Den Regionalplan zukunftsfähig machen“ die (formelle) staatliche Regional-
planung im Vordergrund. Im Weiteren werden in Kapitel 3 „Informelle regionale Kon-
zepte unterstützen kooperatives Handeln“ informelle Planungsinstrumente auf regiona-
ler Maßstabsebene betrachtet. Die Kapitel 2 und 3 sind das Ergebnis intensiver Diskussi-
onen in der Arbeitsgruppe. Sie zielen mit ihren zentralen Anregungen und Empfehlun-
gen (in Form kursiver Zwischenüberschriften) darauf ab, einen Beitrag zur aktuellen fachli-
chen und politischen Ausrichtung der Regionalplanung in NRW zum „Planen in der Zu-
kunft“ zu leisten. 

Teil B des Bandes umfasst aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus unterschiedli-
chen fachlichen Perspektiven, die für die regionale Handlungsebene als bedeutsam ein-
geschätzt werden. Sie bilden die argumentative Basis und den fachlichen Hintergrund für 
die im Folgenden vertretenen Positionen und sollen deren Relevanz verdeutlichen und 
veranschaulichen. 

2 Den Regionalplan zukunftsfähig machen 
Die aktuellen Herausforderungen für die Raumplanung müssen verstärkt auf regionaler 
Ebene aufgegriffen werden. Die Regionalplanung verfügt sowohl mit dem formellen Re-
gionalplan, mit sachlichen und räumlichen Teilplänen, als auch mit ergänzenden infor-
mellen Konzepten (und Prozessen) auf regionaler Ebene über vielfältige Möglichkeiten, 
ihrem Auftrag der überörtlichen und überfachlichen Koordinierung gerecht zu werden. 
Ein guter regionaler Prozess wirkt ebenen- und kompetenzübergreifend nur im Zusam-
menwirken der Regionalplanung mit der kommunalen Bauleitplanung und der landes-
weiten Landesplanung; er bezieht dabei Fachplanungsträger, Organisationen und Träger 
öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und nicht zuletzt die Bürgerinnen und Bürger mit 
ein (vgl. Vallée 2012: 170-190). 

Für diesen guten regionalen Prozess und den daraus entstehenden Regionalplan sind 
Neuerungen und Änderungen in den im Folgenden dargestellten Bereichen notwendig.  

Landespolitische Vorgaben und Leitlinien sind gefragt 

Die Landesebene bzw. Landespolitik ist gefragt, politische Vorgaben für Leitlinien zu 
entwickeln, aber auch den instrumentellen und prozeduralen Rahmen zu ihrer Umset-
zung zu setzen. Regionale Abstimmungen und regionale Kooperationsarenen müssen 
gefördert und regionale Verantwortungsgemeinschaften aufgebaut werden. Die Landes-
planung sollte die Regionalplanungsbehörden unterstützen, ihre Kompetenzen bei regi-
onalen Initiativen, Diskursen, Moderationen und Kooperationen umzusetzen. 

Beispielsweise könnte die Landesplanung für den Ausbau erneuerbarer Energien Ziele 
und Leitlinien entwickeln, auf welche die Regionalplanung für die Teilräume des Landes 
Nordrhein-Westfalen aufbauen kann. Dies beinhaltet Vorgaben für den Ausbau erneuer-
barer Energien, sowohl in Form quantitativer, bereits letztabgewogener Ziele, als auch 
qualitativ angelegter Leitlinien für die räumliche Darstellung auf regionaler Ebene in 
Form von Grundsätzen. Dafür sollten Standards für Methoden zur Erstellung von Analysen, 
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Potenzialermittlung und Szenarien von Landesseite entwickelt und ggf. mit Anreizinstru-
menten für deren Erarbeitung unterstützt werden. Auch für das Thema Klimaanpassung 
steht eine spezifische nordrhein-westfälische Perspektive bisher noch aus. Zur Entwick-
lung derselben fordert aber die Änderung des LPlG (§ 12 Abs. 6) auf, die im Zuge des 
neuen Klimaschutzgesetzes erfolgt ist, das am 23. Januar 2013 vom Landtag beschlossen 
worden ist. Daraus ergibt sich die Erfordernis, „In den Raumordnungsplänen […] die 
räumlichen Erfordernisse des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel als 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung festzulegen“. 

Die demografischen Veränderungen schlagen sich teilräumlich in unterschiedlicher 
Ausprägung nieder. Dies erfordert die Überprüfung und die Ausrichtung des Zentrale-
Orte-Konzepts auf die aktuellen und künftigen funktionellen Anforderungen, die eine 
teilraumspezifische Konkretisierung durch die Regionalplanung beinhalten. Dieser spe-
ziellen Fragestellung widmet sich derzeit die neue Arbeitsgruppe der LAG NRW „Neu-
aufstellung des Zentrale-Orte-Konzepts in Nordrhein-Westfalen“. 

Strategische Leitbilder als Teil des Regionalplans einsetzen 

Regionalplanung muss strategischer werden und sich nicht nur als Verwaltungshandeln 
im Sinne der Setzung von Zielen und Grundsätzen und der Überprüfung des Vollzugs auf 
den nachgeordneten Planungsebenen verstehen. Die planerischen Aussagen sollten 
stärker als bisher auf der Basis von Leitbildern entwickelt werden. Eine Visualisierung von 
Leitideen ist – unter Einsatz neuer Medien – gut geeignet, um frühzeitig informell die 
handelnden Akteure in der Region, einschließlich der Bevölkerung, einzubinden (siehe 
auch ARL 2011a). 

Dabei ermöglicht die explizite Thematisierung von Leitideen auf der Grundlage des 
wissenschaftlichen Forschungs- und Erkenntnisstandes die Formulierung von Grund-
sätzen. Die geforderte sachliche und räumliche Konkretisierung der Ziele der Raumord-
nung kann entsprechend der Datenlage und dem fortgeschrittenen Erkenntnisstand so-
wohl auf Landes- als auch auf regionaler Ebene vorgenommen werden. 

Anhand der gewählten Schwerpunktthemen „Akzeptanz regionaler Planungsprozes-
se“, „demografischer Wandel“, „Klimaschutz“ und „Klimaanpassung“ wird unschwer die 
Komplexität der regionalen Steuerungs- und Entwicklungsaufgaben deutlich. Dies setzt 
„lernende“ Akteure und Prozesse in der Region voraus. „Lernen“ erfordert ein Mindest-
maß an Offenheit und Flexibilität. Strategische Leitbilder als Bestandteil des regionalpla-
nerischen Prozesses bzw. des Regionalplans bieten die Möglichkeit, dass sich Planung 
flexibel an neue Erfordernisse anpasst, ohne sich in ihren Festsetzungen dem Vorwurf 
der Vorgefasstheit auszusetzen. 

Zukünftige Raumqualitäten in NRW auf regionaler Ebene sichern 
und entwickeln 

Mit Blick auf den demografischen Wandel, den Klimawandel und die Energiewende be-
dürfen bisher verfolgte Zielsetzungen der überörtlichen Planung einer Überprüfung in 
Bezug auf die anzustrebenden Raumqualitäten, die es auch langfristig zu sichern und zu 
entwickeln gilt. 

Klimaschutz und die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau er-
neuerbarer Energien (gem. ROG) sind angesichts der dafür erforderlichen Flächenpoten-
ziale insbesondere eine Aufgabe für die Regionalplanung. Bei der Identifikation der Flä-
chenpotenziale sollte der Ausbau erneuerbarer Energien als Entwicklungschance für die 
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unterschiedlichen Begabungen der Teilräume in Nordrhein-Westfalen gesehen werden. 
Diese zeigen beispielsweise in der urbanen Stadtlandschaft der Ruhrregion und des 
Rheinlandes andere Merkmale als in den naturräumlich dominierten Landschaftsräumen 
des Münsterlandes oder in der ausgeprägten Reliefenergie des Bergischen Landes. Die 
Entwicklung von regionalen Leitbildern zur Landschaftsentwicklung kann darauf basie-
rend somit zu einer stärker an Anpassungsfähigkeit (Resilienz) orientierten Gestaltung 
vulnerabler Raumstrukturen, Raumfunktionen und Raumnutzungen führen. 

Angesichts aktueller und zukünftiger Flächennutzungskonkurrenzen bedarf es bereits 
auf Landesebene eines raumordnerischen Konzepts, das materielle Leitlinien für die zu-
künftige Raumentwicklung auf der Grundlage des § 1 ROG für die Teilräume von Nord-
rhein-Westfalen konkretisiert. Es hätte die strategische Funktion, den Rahmen für konkre-
tere planerische Festlegungen im Regionalplan zu vermitteln, aber dennoch offen für die 
auf regionaler Ebene zu formulierenden Aussagen zu bleiben. Das raumordnerische 
Konzept würde nicht nur für die Energieversorgung gelten, sondern auch für die demo-
grafische Entwicklung sowie die Entwicklung von Siedlungsflächen und Infrastruktur. 

Regionalplanverfahren transparent gestalten 

Planverfahren müssen auch weiterhin ergebnisorientiert und gleichzeitig ergebnisoffen 
angelegt sein, um neue Argumente in den Abwägungsprozess einfließen zu lassen. Da-
bei spielen frühzeitige informelle Verfahren, die den formellen Beteiligungsverfahren 
vorangestellt werden, eine immer stärkere Rolle. Formate wie Runde Tische, Regionalfo-
ren oder Zukunftswerkstätten bieten Raum für einen breit angelegten Informations- und 
Meinungsaustausch über die Leitideen der räumlichen Entwicklung. Beispielhaft kann 
dies zurzeit anhand der Regionalplan-Neuaufstellungsverfahren für den Regierungsbe-
zirk Düsseldorf und das Verbandsgebiet des Regionalverbands Ruhr (RVR) verfolgt wer-
den. Beide Verfahren setzen auf frühestmöglichen Meinungsaustausch, in der Hoffnung, 
dass dies die formellen Einwände im weiteren Prozess minimiert. 

Planungsaussagen präzisieren und zusammenführen 

Wie schnell sich Rahmenbedingungen unvorhersehbar ändern, konnte man in den letz-
ten Jahren vielfach erfahren, denkt man an das Hochwasser des Rheins und die Starkre-
genereignisse im Frühjahr und Herbst oder gar an den Störfall von Fukushima/Japan im 
März 2011. Solche Ereignisse stellen die Annahmen von Prognosen schnell infrage: Den-
noch bleibt ein verantwortlicher Umgang mit Zukunft ohne Vorausberechnungen un-
möglich. Gleichzeitig ist bei der Formulierung von sachlichen Planaussagen als Ziele der 
Raumordnung Bestimmbarkeit und Konkretheit gefordert. Sie sollten bzw. können dem-
zufolge nur aus Datengrundlagen eines kontinuierlichen Monitorings, beispielsweise der 
Siedlungsflächenentwicklung oder Flächeninanspruchnahme für Windenergieanlagen 
und aus fundiert entwickelten Prognosedaten abgeleitet und auf die jeweils spezifische 
Situation bzw. den Einzelfall bezogen werden. 

Wie relevant diese Fragestellung ist, zeigt sich anhand der SEVESO II Richtlinie der EU 
(Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren 
bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen), die über die Störfallverordnung in deut-
sches Recht umgesetzt worden ist. Bei dem Terminus „Störfall“ handelt es sich ähnlich 
wie beim Begriff „Hochwasser“ um einen normativ festgelegten Begriff, unter den be-
stimmte, gesetzlich geregelte Ereignisse fallen. Gemäß Art. 12 Abs. 1 SEVESO II Richtlinie 
sind bei Störfallbetrieben „angemessene Abstände zur Wohnbebauung“ einzuhalten. 
Dies entspricht dem Planungs- und Trennungsgrundsatz des § 50 Bundesimmissions-
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schutzgesetz (BImSchG). Bei der Aufstellung des Regionalen Flächennutzungsplans 
(RFNP) Frankfurt wurde deutlich, dass etwa 10 % der geplanten Bauflächen (260 ha) in 
den „Achtungsabständen“ zu Störfallbetrieben lagen (vgl. Umweltbericht zum RFNP des 
Planungsverbandes des Frankfurt Rhein/Main 2010: 475, 504). 

Ebenso sind Handlungsoptionen des „Risikokreislaufs“ (vgl. u. a. Pohl, Zehetmair 
(Hrsg.) 2011) hinsichtlich ihrer Effizienz und Effektivität mit in Betracht zu ziehen und zu 
kommunizieren. Dies erfordert eine enge Abstimmung aller verantwortlichen Akteure 
von Wasserwirtschaft über Raumplanung bis hin zum Katastrophenschutz und die Ver-
ständigung auf gemeinsame, quantifizierbare Ziele, deren Erfüllung im Rahmen eines 
Monitorings überwacht wird. Des Weiteren ist auf das Problem hinzuweisen, dass die 
Regionalplanung nur beschränkt mit hoheitlichen Instrumenten in der Lage ist, auf den 
baulichen Bestand Einfluss zu nehmen (z. B. durch gezielten Rückbau oder energetische 
Ertüchtigung). Hierzu bedarf es diskursiver Verfahren, um die autonom handelnden Ak-
teure (wie z. B. Hauseigentümer, Gewerbetreibende usw.) in ihrem Verhalten zu beein-
flussen. 

Datengrundlagen qualifizieren und Regionalmonitoring weiterentwickeln 

Neue Informations- und Kommunikationstechnologien bieten umfassende technische 
Möglichkeiten der Aufnahme und Verarbeitung von Datengrundlagen für eine qualifi-
zierte Raumanalyse auf regionaler Ebene. 

Gemäß § 4 Abs. 4 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) ob-
liegen den Regionalplanungsbehörden die Raumbeobachtung sowie das Monitoring 
und hierbei insbesondere die Durchführung eines Siedlungsflächenmonitorings. Eine 
konkretisierte gesetzliche Verfahrensregelung von Landesseite liegt dazu (noch) nicht 
vor, jedoch ist für 2013 ein Erlass zur Ausgestaltung des Siedlungsflächenmonitorings ge-
plant. Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat in den vergangenen zwei Jahren mit dem 
Flächeninformationssystem Ruhr 2011 (ruhrFIS) eine eigene Methodik zur Erhebung der 
Siedlungsflächenreserven entwickelt, die beispielhaft für Nordrhein-Westfalen sein 
könnte. Seit Oktober 2011 liegen die ersten Ergebnisse für das Ruhrgebiet vor. 

Der Datenfundus sollte gezielt für die Themenfelder Einwohner, Siedlung, Infrastruktu-
ren, Freiraum und Naturentwicklung sowie die politisch wichtigen Bereiche kommunaler 
und regionaler Kooperationen sowie raum- bzw. strukturbezogener Demografie- und 
Finanzmonitorings weitergeführt bzw. neu entwickelt werden. Diese Informationen kön-
nen dann allen interessierten Akteuren im Internet zur Verfügung gestellt werden. Denk-
bar wäre ein Instrument wie das Raumordnungskataster, das in anderen Bundesländern 
bereits erfolgreich installiert ist. 

Prognosen und Szenarien einsetzen 

Eine auf wissenschaftlichen Grundlagen basierende Entwicklung von Planwerken wie 
dem Regionalplan schließt den Einsatz von Methoden zur Datenanalyse, -bewertung 
und den Einsatz von quantitativen Prognosen und qualitativ angelegten Szenarien ein. 

Ergebnisse von Prognosen und Vorausberechnungen werden häufig in Entwicklungs-
korridoren dargestellt, da nicht alle Einflussfaktoren bekannt sind. Jedoch können auch 
bei den Entwicklungskorridoren Unsicherheiten nicht ausgeschlossen werden. In der 
Konsequenz bedeutet dies, dass sich das Risiko, dass die Realität sich anders als prog-
nostiziert entwickelt, in dem Planungsergebnis niederschlagen sollte. Somit ist und bleibt 
es eine Aufgabe auch der Regionalplanung, fachlich getragene Richt- und Schwellenwer-
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te heranzuziehen und an ihrer Weiterentwicklung mitzuwirken: z. B. zur Vermeidung von 
Zielkonflikten im Zusammenhang mit der Freihaltung von Überschwemmungsberei-
chen. Wo dies aufgrund unzureichender Datengrundlagen nicht möglich ist, sollten An-
sätze für das Hochwasserrisikomanagement eruiert werden, die flexibel auf die Situation 
im Einzelfall eingehen. 

Räumliche und sektorale Szenarien sollten wieder verstärkt bereits in der vorbereiten-
den Phase zum Einsatz kommen, um gerade die nur eingeschränkt quantifizierbaren Er-
kenntnisse in die politische Leitbilddiskussion einzubeziehen. Solche Szenarien sind 
zudem sehr gut geeignet, um Handlungsspielräume aufzuzeigen, Optionen zu eröffnen 
und vor allem durch Visualisierung transparente und nachvollziehbare Abwägungs- und 
Entscheidungspotenziale darzustellen. Dies fördert die Akzeptanz der darauf basieren-
den Entscheidungen. 

Mit sektoralen Fachbeiträgen Ressortkompetenzen einbeziehen 

Räumliche und sachliche Teilpläne gemäß § 17 Abs. 1 LPlG NRW sind angesichts der 
Komplexität der Aussagen besonders geeignet, aktuelle Themen auf regionaler Ebene 
aufzugreifen. Derzeit können dazu vor allem Naturschutz und Landschaftspflege gezählt 
werden. Die Bezirksregierung Köln hat jedoch den Bereich Vorbeugender Hochwasser-
schutz über sachliche Teilpläne geregelt. Sie bleiben aber immer Bestandteil einer Ge-
samtabwägung und passen sich ein in das gesamte regionale Planwerk. Sie sind geeignet, 
beispielsweise zur Klimaanpassung oder zur Umsetzung von Anlagen erneuerbarer Ener-
gien, die fachlich fundierten Abwägungsmaterialien mit der jeweiligen spezifischen Fa-
chexpertise zu verbessern. Damit sind diejenigen Fachplanungen angesprochen, deren 
fachliche Kompetenzen bei der Bereitstellung von Datengrundlagen und als Expertise 
bei der Abwägung in die Teilpläne einfließen müssen.1 

Die Schaffung räumlicher Voraussetzungen für erneuerbare Energien wird eine Abwä-
gung mit anderen Flächennutzungen erforderlich machen. So bietet ein „Fachbeitrag 
Energie“ zu Raumordnungsplänen die Möglichkeit, regionalplanerische und energiefach-
liche Kompetenz, beispielsweise der EnergieAgentur NRW oder des Wuppertal Instituts, 
einzubeziehen. Auf dieser Grundlage sollte eine Regionalisierung von Energiezielen auf 
der Basis von Energiestatistiken angestrebt werden, die somit eine politisch determinier-
te Grundlage für die Abstimmungs- und Abwägungsprozesse auf regionaler Ebene bietet. 
Dies gilt auch für Klimaschutz ebenso wie für Klimaanpassung. 

Strategische Umweltprüfung auf regionaler Ebene angemessen anwenden 

Mit der Umweltprüfung (gem. § 9 ROG) ist auch der Regionalplanung ein Instrument an 
die Hand gegeben, mit der sie Planungen für eine integrierte Landnutzungsstruktur mit 
den Flächendispositionen und der quantitativen Flächeninanspruchnahme, mit Standor-
ten und den potenziellen Nutzungskonkurrenzen nachvollziehbar prüfen kann.  

Über die umweltbezogenen Schutzgüter hinausgehend ist eine Würdigung der nicht 
umweltbezogenen Schutzgüter, insbesondere „Mensch“, „menschliche Gesundheit“ und 
„Kultur“, in der Umweltprüfung zu behandeln. Vonnöten ist eine der regionalen Pla-
nungsebene angemessene Differenzierung nach Art und Charakter des Instruments in 
Bezug auf seine Aussagebreite und -tiefe und seines tatsächlichen Einsatzes – sei es der 
formelle Regionalplan, ein sektorales oder integrierendes Entwicklungskonzept oder das 
                                                 

1 Vgl. hierzu auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Novellierung des Landesplanungsrechts in Nordrhein-
Westfalen“ der LAG NRW (Birkmann; Finke 2006). 
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vorhabenbezogene Planfeststellungsverfahren einer Kreisstraße. Durch die alle Schutz-
güter einbeziehende Bearbeitung sollte der oftmals umfangreiche Umweltbericht nicht 
weniger handhabbar, sondern eher in seiner Komplexität reduziert und kompakt erstellt 
werden. Eine Konzentration auf die für die regionale Planungsebene wesentlichen 
Prüfinhalte führt letztendlich auch zu einer Reduzierung des Umweltberichts. 

Erläuterungskarten zur Information und Kommunikation nutzen 

Verstärkt sollten Erläuterungskarten beispielweise zu Windenergiepotenzialflächen zum 
Einsatz kommen, denn sie entfalten – im Gegensatz zu räumlichen und sachlichen zeich-
nerischen Festlegungen eines Regionalplans – keine zwangsläufige Bindungswirkung, 
dienen aber in hohem Maße der Transparenz und damit der Nachvollziehbarkeit von fach-
lichen und politischen Entscheidungen. Dazu zählen z. B. siedlungsklimatologische Infor-
mationen oder Aussagen zu spezifischen Begabungen von Teilräumen für den Ausbau 
erneuerbarer Energien. Zudem bieten Erläuterungskarten fachlich fundierte Möglichkei-
ten der unmittelbaren Integration von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Gegen-
über einer zunächst eigenständigen und erst im zweiten Schritt erfolgenden Zusammen-
führung in konsistente Karten trägt dies ebenfalls zur verbesserten Kommunikation von 
fachlichen Grundlagen sowie zur Transparenz der Entscheidungsfindung bei und dient 
somit auch der rechtlich geforderten Begründung. 

Die aktuellen Themen wie demografischer Wandel, Klimaschutz und Klimaanpassung 
sollten sich in den textlichen Festlegungen explizit niederschlagen und sich auch in der 
Struktur der Kapitel deutlich wiederfinden. Zur Aufnahme der Themen können auch eine 
Weiterentwicklung der Planzeichen und ein diesbezüglicher Erfahrungsaustausch mit 
anderen Bundesländern sinnvoll sein.  

3 Informelle regionale Konzepte unterstützen kooperatives  
Handeln 

Auf allen Planungsebenen haben angesichts komplexer Akteurskonstellationen und je-
weiliger Interessenslagen informelle Instrumente in Ergänzung zu hoheitlichen Planun-
gen an Bedeutung gewonnen, auch oder obwohl sie keine hoheitliche Bindungswirkung 
gegenüber Dritten entfalten. Sie sind damit aber in hohem Maße geeignet, einen Beitrag 
zum kooperativen Handeln zu leisten, nicht zuletzt aufgrund der damit einhergehenden 
Selbstbindung der involvierten Akteure. Deshalb sind komplementär zum formellen Re-
gionalplan für den guten regionalen Prozess Neuerungen und Änderungen im informel-
len Bereich notwendig, insbesondere mit Blick auf den Einsatz informeller Planungsin-
strumente und die Einbeziehung von Akteuren. 

Moderieren und aktivieren fördert regionale Partnerschaft  

Die Vielfalt der in den letzten Jahren entstandenen interkommunalen Kooperationen 
beweist deren Bedeutungszuwachs. Neben den traditionellen interkommunalen Koope-
rationen (z. B. bei der Entsorgung) wurden angesichts des demografischen Wandels und 
zunehmend knapper Haushaltsmittel der öffentlichen Hand innovative Lösungen für 
kommunale Herausforderungen gefunden. Dies kann man z. B. im Bereich Tourismus mit 
der Bildung von Corporate Identity auf regionaler Ebene als Teil des Regionalmarketings 
ebenso wahrnehmen wie durch inzwischen förderpolitisch etablierte Formate, bei-
spielsweise das Programm der „REGIONALEN“ in NRW (z. B. bei ZukunftsLAND, der  
REGIONALE 2016).  
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Zukünftig ist davon auszugehen, dass eine funktionale Aufgabenteilung zwischen Städ-
ten, Gemeinden und Landkreisen in nahezu allen öffentlichen Bereichen an Bedeutung 
gewinnen wird, um die gemeindliche Selbstverwaltung aktiv „von unten“ als regionale 
Partnerschaft zu gestalten. Dies gilt für die Sicherstellung der Daseinsvorsorge im ländli-
chen Raum, für die eine Definition und Aushandlung von tragfähigen Mindeststandards 
und -ausstattungen bei Gemeinbedarfseinrichtungen notwendig werden. Für alle 
überörtlichen bzw. regionalen Aufgaben mit Raumbezug verfügen die Regionalpla-
nungsbehörden über umfangreiche Daten, Informationen und Knowhow. Daher bietet 
sich diese institutionelle Ebene an, regionale Kooperationen anzustoßen. Angesichts 
fehlender eigener Mittel bleibt der Regionalplanung oftmals nur die Möglichkeit, die 
relevanten Akteure in der Region durch Anregungen und Initiativen zur regionalen Zu-
sammenarbeit zusammenzuführen. Regionalplanung muss hier neben der ersten forma-
len Zuständigkeit für die Festlegung zur Raumstruktur gemäß § 8 Raumordnungsgesetz 
(ROG) ihre zweite Rolle zur Moderation und Aktivierung im Rahmen des regionalen Zu-
sammenarbeitens im Schatten der Hierarchie einnehmen. Der Ausbau und die Intensi-
vierung interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit bedürfen landesplanerischer 
Unterstützung in Form von Informations-, Kommunikations- und Beratungsangeboten. 
Im Rahmen des formellen raumordnerischen Handelns können erfolgreiche kooperative 
Lösungen prämiert (z. B. Wohnungsraumförderung in der Region Bonn/Rhein-Sieg oder 
der virtuelle Gewerbeflächenpool im Kreis Kleve (Greiving/Höveler 2008)) und der 
Mangel an kooperativen Lösungen sanktioniert (z. B. durch Verlust der zentralörtlichen 
Funktionszuweisung) werden. 

Regionalplanung und Regionalentwicklung sind regionale Entwicklungspolitik, die re-
gionale Prozesse aktivieren und begleiten soll. Land und Region sollten sich dabei strate-
gisch ergänzen und ihre unabhängigen Rollen beibehalten. Strategisches Handeln erfor-
dert somit sowohl den Blick zurück auf bestehende Akteurskonstellationen und deren 
Mitwirkungsbereitschaft als auch den Blick nach vorn in Bezug auf zu mobilisierende 
zivilgesellschaftliche Kräfte. 

Eine aktivierende Einbeziehung der Akteure vor Ort in Planungsideen, Konzeptent-
wicklung und Nutzung verfolgt die strategische Zielsetzung, aus Betroffenen aktive Betei-
ligte zu machen (z. B. Windparks). Inzwischen liegen umfassende Erfahrungen in Mode-
rationsverfahren auf regionaler Ebene vor, z. B. in der Region Hannover (z. B. Siedlungs-
flächenentwicklung in der Region Hannover (vgl. Fachdialog Zukunftsbild Region Han-
nover am 03.12.2012 der Region Hannover) oder bei der Ansiedlung großflächigen Ein-
zelhandels (vgl. Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2004)). Regionalplanung als überfachliche und 
überörtliche Institution sollte ihre Aufgabe der Koordination und des Angebots für einen 
überörtlichen und überfachlichen Austausch als Ausgestaltung oder Ergänzung zu den 
formell vorgeschriebenen Beteiligungsschritten erfüllen. Über die planerische Aufgabe 
kann sie auch eine wichtige Rolle bei der Koordinierung von regional raumbedeutsamen 
Projekten einnehmen. 

Regionale Entwicklungskonzepte und Masterpläne dienen der Konsensfindung 

Integrierte und thematisch fokussierte Regionale Entwicklungskonzepte können die for-
mellen Instrumente der Regionalplanung vorbereiten, begleiten und deren Implementa-
tion unterstützen; dies gilt insbesondere mit Blick auf sektorale Themen, wie den Ausbau 
erneuerbarer Energien, aber auch auf querschnittsorientierte Aufgaben wie den Klima-
schutz. So können z. B. regionale Energiekonzepte für den dezentralen Ausbau erneuer-
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barer Energien die aktuellen neuen Flächen- und Trassenansprüche und daraus entste-
hende Flächennutzungskonkurrenzen mit ihren Abstimmungs- und Kooperationserfor-
dernissen aufzeigen. Diese Konzepte bieten die Möglichkeit, Szenarien und Handlungs-
korridore zu entwickeln, um damit in überörtliche Abstimmungsprozesse einzutreten. 
Für qualifizierte Abstimmungsprozesse bedarf es neben der differenzierten planerischen 
Bewertung von Standort- und Flächeneignung für die unterschiedlichen Raumansprüche 
erneuerbarer Energiequellen auch der Verbesserung der energiefachlichen Datengrund-
lagen. Hierfür ist die zusätzliche Einbindung privater Akteure aus der Energiewirtschaft 
unerlässlich. 

Themen- und projektbezogene Masterpläne sind als fachlich weitergehende informel-
le Planwerke geeignet, thematische und räumliche Aussagen strategisch ausgerichtet zu 
bündeln. Unter der Mitwirkung von sektoralen Aufgabenträgern und mit öffentlicher 
Beteiligung erarbeitete Masterpläne wirken somit auch kommunikativ in die politische 
und fachliche Öffentlichkeit und bieten Potenziale der Konsensfindung. Ein so erarbeite-
ter Masterplan „Daseinsvorsorge“ könnte beispielsweise dazu beitragen, den ruinösen 
Wettbewerb um Einwohner abzumildern und Siedlungserweiterungen an eine regional 
ausgewogene Infrastruktur anzupassen. Aktuelle Forschungserkenntnisse zum Vergleich 
von Siedlungskosten mit den (vermeintlichen) Vorteilen neuer Siedlungsflächen könnten 
situationsbezogen herangezogen werden.  

Raumordnerische Verträge tragen zur Verlässlichkeit informeller Kooperation bei  

Das Raumordnungsgesetz des Bundes enthält im § 13 „Raumordnerische Zusammenar-
beit“2 die Aufforderung an die Träger der Landes- und Regionalplanung, mit den relevan-
ten Akteuren die Vorbereitung oder die Verwirklichung von Raumordnungsplänen oder 
von sonstigen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen kooperativ umzusetzen. 
Dazu können z. B. Raumordnerische Verträge über ihre verbindliche Selbstbindungswir-
kung eine sinnvolle und tragfähige Ergänzung von Regionalplänen darstellen. Die Ab-
stimmung und Einigung auf interkommunaler Ebene ermöglicht eine von den konkreten 
Interessen geleitete Vereinbarung zur Verwirklichung von Konzepten für Teilräume oder 
Sachthemen. Dieses Instrument kann z. B. für die Verwirklichung der Strategie einer 
quantitativ begrenzten und abgestimmten Siedlungsflächenentwicklung eingesetzt wer-
den (vgl. REFINA3 sowie den virtuellen Gewerbeflächenpool im Kreis Kleve (Greiving 
2010)). Ein raumordnerischer Vertrag kann konkret, flexibel und in seiner inhaltlichen 
Ausrichtung, seiner Aussagenschärfe sowie in den Grenzen der Kooperation ausgestaltet 
werden. Er dient damit einer verlässlichen Vorbereitung wie Umsetzung des Regional-
                                                 

2 § 13 Raumordnerische Zusammenarbeit  
(1) Zur Vorbereitung oder Verwirklichung von Raumordnungsplänen oder von sonstigen raumbedeutsa-

men Planungen und Maßnahmen sollen die Träger der Landes- und Regionalplanung mit den hierfür maß-
geblichen öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts einschließlich Nichtregierungsorganisationen 
und der Wirtschaft zusammenarbeiten oder auf die Zusammenarbeit dieser Stellen und Personen hinwirken. 
Die Zusammenarbeit nach Satz 1 kann sowohl zur Entwicklung einer Region als auch im Hinblick auf grenz-
übergreifende Belange erfolgen; die Zusammenarbeit von Gemeinden zur Stärkung teilräumlicher Entwick-
lungen (interkommunale Zusammenarbeit) ist zu unterstützen. 

(2) Formen der Zusammenarbeit nach Absatz 1 können insbesondere sein: 
1. Vertragliche Vereinbarungen, insbesondere zur Koordinierung oder Verwirklichung von raumordneri-
schen Entwicklungskonzepten und zur Vorbereitung oder Verwirklichung von Raumordnungsplänen, (…) 
3 Vgl. hierzu das REFINA-Forschungsvorhaben: Nachhaltiges Siedlungsflächenmanagement in der Stadtre-

gion Gießen-Wetzlar (vgl. u. a. http://refina-region-wetzlar.giessen.de/). Der Förderschwerpunkt „Forschung 
für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmanagement (REFINA)“ des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist Teil der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung. Das BMBF hat mit REFINA eine große Anzahl von Forschungsprojekten mit dem Ziel ge-
fördert, innovative Lösungsansätze und Strategien für eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und 
ein nachhaltiges Flächenmanagement zu erarbeiten.  
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plans. Zudem kann sowohl eine Entlastung der ansonsten zeit- und ressourcenintensiven 
Verfahren erreicht werden als auch eine grundsätzliche Verbesserung der Akzeptanz auf 
der Grundlage gemeinsam getragener Zielsetzungen. Besonders zu begrüßen wäre es, 
wenn solche Vereinbarungen durch finanzielle Anreize auf regionaler Ebene – z. B. eige-
ne Förderbudgets der regionalen Planungsträger – oder durch problembezogene und 
regionalspezifische Förderpräferenzen auf Landesebene Unterstützung erfahren würden. 
Angesichts unterschiedlicher teilräumlicher Begabungen könnte dies auch im Zusam-
menhang mit dem Ausbau erneuerbarer Energien erwogen werden (siehe auch ARL 
2011b). 

4 Fazit 
Es wird deutlich, dass alle Planungsebenen von den hier angesprochenen Themen der 
Akzeptanz regionaler Planungsprozesse und -ergebnisse, den Herausforderungen des 
demografischen Wandels, des Klimaschutzes und des Ausbaus erneuerbarer Energien 
sowie der Klimaanpassung betroffen sind. Eine vertikale und horizontale Kooperation ist 
erforderlich. Die Themen finden sich u. a. auch im Raumordnungsbericht 2011 wieder: 
„Insgesamt sechs aktuelle und auch mittelfristig für die Raumordnungspolitik zentrale 
Themenbereiche bzw. Herausforderungen stehen im Raumordnungsbericht im Vorder-
grund:  

 die Herstellung gleichwertiger regionaler Lebensverhältnisse  

 die Sicherung der Daseinsvorsorge unter den Bedingungen des demografischen 
Wandels  

 die Erhaltung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit deutscher Regionen  

 die Gewährleistung einer zukunftsfähigen Mobilität  

 der Ausbau erneuerbarer Energieproduktion und der Schutz des Klimas sowie die 
Anpassung an den Klimawandel  

 die Begrenzung baulicher Freirauminanspruchnahme“ (Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 
2012: 7).  

Die Überprüfung vorliegender Datengrundlagen angesichts geänderter Rahmenbe-
dingungen gilt ebenso für die anderen hier angesprochenen Handlungsfelder, die mit 
der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans von der Landesplanung NRW aufge-
griffen werden und im Weiteren auf regionaler Ebene in raumordnerische Grundsätze 
und Ziele umgesetzt werden sollen. Mit der mehrfach angesprochenen Einbeziehung 
ressortfachlicher Kenntnisse und Kompetenzen könnte die gesamträumliche Planung 
ihre fachliche Basis erweitern und ihre Festlegungen ebenso qualifizieren, wie die fach-
planerischen Belange durch die Raumordnung strategisch und umsetzungsorientiert 
untermauert werden können. Somit kann ein wichtiger Beitrag für eine zukunftsorientier-
te und tragfähige Regionalplanung geleistet werden, die ihrem überörtlichen und über-
fachlichen Koordinationsauftrag gerecht wird. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die aktuellen Herausforderungen weniger 
des Einsatzes neuer Instrumente bedürfen, sondern dass es vielmehr um die Anwendung 
und Kombination bewährter Methoden und Instrumente auf regionaler Ebene geht.  
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